
Preisliste für Privatversicherte , Stand 01.06.2025 

Behandlungsleistung Dauer Preis pro Behandlung 

Krankengymnastik 25 Minuten 38,00 € 

Krankengymnastik nach 
Bobath nach Vollendung 
des 18. Lebensjahre 
 ( KG-ZNS) 

30 Minuten 60,00 € 

Krankengymnastik am 
Gerät 
(KGG) 

60 Minuten 66,00 € 

Manuelle Therapie 25 Minuten 47,00 € 

Manuelle Lymphdrainage 
30 Minuten (MLD 30) 

30 Minuten  40,00 € 

Manuelle Lymphdrainage 
45 Minuten (MLD 45) 

45 Minuten 59,00 € 

Manuelle Lymphdrainage 
60 Minuten (MLD 60) 

60 Minuten 78,00 € 

Kompressionsbandagierung 
einer Extremität 

Ca.10 Minuten 26,00 € 

Standardisierte 
Heilmittelkombination D1 

 68,00 € 

Klassische 
Massagetherapie 
(KMT) 

25 Minuten 36,00 € 

Bindegewebsmassage 
(BgM) 

25 Minuten 36,00 € 

Elektrotherapie 10-20 Minuten 11,00 € 
 

Elektrotherapie bei 
Lähmung 

10-20 Minuten 20,00 € 

Wärmepackung mit 
natürlichen Peloiden (Moor) 

15-20 Minuten 19,00 € 

Heiße Rolle  16,00 € 
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Heißluft mittels Rotlichts 10-20 Minuten 9,50 € 

Ultraschall 5-15 Minuten 17,50 € 

Kältetherapie  16,00 € 

Hausbesuch 
inklusive Wegegeld 

 27,00 € 

Verwaltungsaufwand für 
Therapeut-Arztbericht 
(kleiner Bericht) 

 10,00 € 

Ausführlicher 
physiotherapeutische 
Bericht auf ärztliche 
Anforderung 

 60,00 € 

Physiotherapeutische 
Befunderhebung 

 19,00 € 

Osteopathie 50-60 Minuten 105,00 € 

Osteopathie 30 Minuten 50,00 € 

Osteopathie Kinder 
0-5 Jahre 

30 Minuten 45,00 € 

 
 

Information:  

Die Privatpreise richten sich nach der GebüTh – Gebührenordnung für Therapeuten und liegen 
bei einem Steigerungssatz von 1,2 bzw. 1,4. Als Grundlage dienen die Leistungsbeschreibungen 
der GKV. Längere Behandlungszeiten und eine höhere Qualifikation beeinflussen den 
Steigerungssatz entsprechend. Sollten Sie Fragen zu unseren Preisen haben, sprechen Sie uns 
an. Gerne unterstützen wir Sie sollte es zu Problemen bei der Kostenerstattung seitens Ihrer 
PKV kommen.  

Einige private Krankenversicherungen versuchen trotz anderslautender Vereinbarungen den 
Ihnen zu erstattenden Betrag auf den sogenannten Beihilfesatz zu beschränken. Ich weise Sie 
darauf hin, dass Ihre Krankenkasse diese Honorarbeträge möglicherweise nicht voll ersetzt. In 
diesem Fall müssen Sie den Differenzbetrag selbst begleichen.  

Hilfe und Informationen im Problemfall oder bei nicht erstatteten Kosten finden Sie im Internet 
unter: www.privatpreise.de 

http://www.privatpreise.de/

